Wichtig ZPO §750
(1) Die Zwangsvollstreckung darf nur beginnen, wenn die Personen, für und gegen die sie stattfinden soll, in dem Urteil oder in der ihm beigefügten Vollstreckungsklausel namentlich bezeichnet sind ….

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice gibt keine Namen an!!!

-> Vollstreckung illegal !!!
